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1
Einleitung

Die zunehmende Erwerbstätigkeit von
Frauen, die Fragen der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf aufwirft, sowie der An-
stieg atypischer Erwerbsformen haben in
den letzten Jahrzehnten zu einer stärkeren
Flexibilisierung von Erwerbsverläufen ge-
führt. Diese Entwicklung stellt die sozialen
Sicherungssysteme vor neue Herausforde-
rungen.

Insbesondere in der Gruppe der konti-
nentaleuropäischen Länder,1 die wesent-
lich auf dem Sozialversicherungsmodell
beruhen, sind die sozialen Sicherungssyste-
me traditionell stark auf das „männliche
Ernährermodell“ ausgerichtet. Diesem liegt
das sogenannte Normalarbeitsverhältnis
von Männern zugrunde, das durch abhän-
gige, dauerhafte Vollzeiterwerbstätigkeit
bei einem Arbeitgeber charakterisiert ist.
(Ehe)Frauen wird in diesem Modell die
Rolle der Vollzeitbetreuerin und Hausfrau
mit allenfalls geringfügigem Zuverdienst
zugeschrieben. Soziale Sicherungsleistun-
gen stellen auf Statussicherung ab und wei-
sen eine starke Äquivalenz zwischen Beiträ-
gen und Leistungen auf. Darüber hinaus
werden abgeleitete Leistungen wie die kos-
tenlose Familienmitversicherung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV)
und die Hinterbliebenenrenten für Witwen
und Waisen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (GRV) gewährt.

Das männliche Ernährermodell ent-
spricht heute in den kontinentaleuropäi-
schen Ländern weder den Präferenzen der
Bevölkerung2 noch ist ein System mit ab-
geleiteten Leistungen angesichts immer
weniger (stabiler) Ehen und hoher Anteile
von Alleinerziehenden adäquat und nach-
haltig existenzsichernd. Außerdem ist eine

den Institutionen (insbesondere Kinder-
und Altenbetreuung, aber auch Elternzeit-
und Teilzeitregelungen sowie flexible Ar-
beitszeitarrangements) sowie die Beteili-
gung von Männern an Betreuungsaufga-
ben zurückzuführen. Diese Faktoren wer-
den in starkem Maße von den vorherr-
schenden Werten und Normen geprägt
(Leschke/Jepsen 2009).

Dabei sind die kontinentaleuropäi-
schen Länder (und in noch stärkerem
Maße die südeuropäischen Länder) im Ge-
gensatz zu den nordischen (und in abge-
schwächter Form den angelsächsischen)
Ländern durch vergleichsweise konservati-
ve Werte und Normen gekennzeichnet.3

Betreuungs- und Haushaltsaufgaben wur-
den lange Zeit als exklusive Aufgabe von
Frauen betrachtet und werden noch immer
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starke Äquivalenz zwischen Beiträgen und
Leistungen angesichts der ungleichen Ver-
teilung von Betreuungs- und Haushalts-
aufgaben bei gleichzeitig fehlenden kom-
pensierenden Institutionen (insbesondere
umfassende Klein- und Schulkinderbe-
treuung) nicht verteilungsgerecht.

Dieser Beitrag diskutiert, inwiefern die
Renten- und Arbeitslosenversicherungs-
systeme anderer europäischer Länder fle-
xiblen Erwerbsverläufen besser gerecht
werden und Reformoptionen für Deutsch-
land und andere kontinentaleuropäische
Länder bieten.

In Abschnitt 2 wird auf die zunehmen-
de Flexibilisierung von Erwerbsverläufen
eingegangen. Der Fokus liegt auf Erwerbs-
unterbrechungen aufgrund der Nichtver-
einbarkeit von Familie und Beruf und auf
atypischen Erwerbsformen – insbesondere 
Teilzeitbeschäftigung und befristeter Be-
schäftigung. Die Abschnitte 3 und 4 disku-
tieren die Probleme von Personen mit fle-
xiblen Erwerbsverläufen beim Zugang zu
Leistungen und bei der Leistungshöhe.
Erörtert werden auch gute Praktiken aus
einer Reihe europäischer Länder. Schluss-
folgerungen zieht Abschnitt 5.

2
Flexible Erwerbsverläufe 

2.1. VEREINBARKEIT VON FAMILIE
UND BERUF

Die Ausprägungen flexibler Erwerbsverläu-
fe, die auf Erwerbsunterbrechungen oder
Verkürzung der Arbeitszeit beruhen und
im Zusammenhang mit Betreuungsaufga-
ben stehen, variieren stark zwischen eu-
ropäischen Ländern (OECD 2009a). Die
Unterschiede sind insbesondere auf die
Ausgestaltung der vereinbarkeitsfördern-
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1 Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und
Österreich werden üblicherweise als kontinental-
europäische Länder eingeordnet, teilweise auch die
Niederlande, die aber in einer Reihe von Merkma-
len zunehmend den nordischen Ländern ähnlicher
werden als den kontinentaleuropäischen. 

2 Im Jahr 2001 bevorzugten nur zwischen 3,9 %
(Österreich) und 14,1 % (Frankreich) der Paare mit
Kindern unter sechs Jahren ein Modell, bei dem der
Mann Vollzeit arbeitet und die Frau nicht beschäf-
tigt ist. Gleichzeitig entsprach diese Arbeitsteilung
in 27,3 % (Belgien) bis 52,3 % (Deutschland) der
Paarhaushalte mit Kindern unter sechs Jahren der
Realität (OECD 2001, S. 135).

3 Während in Schweden und Dänemark ca. 40 %
der männlichen Arbeitnehmer jeden Tag eine Stun-
de oder mehr Haushaltsaufgaben verrichten, be-
laufen sich die Anteile für Deutschland und Öster-
reich auf 18 % und 13 %. Bei den Arbeitnehme-
rinnen gibt es mit knapp über 70 % nur sehr ge-
ringe Unterschiede zwischen den vier Ländern
(European Foundation 2005, eigene Auswertung). 

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-7-383 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 15:00:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

EClasen
Copyright wsimit

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-7-383


384 WSI Mitteilungen 7/2009

durch steuerliche Begünstigungen der
Nicht- oder geringfügigen Erwerbsbeteili-
gung (z. B. in Form von Minijobs), durch
Möglichkeiten für vergleichsweise lange
Erwerbsunterbrechungen und Förderung
von Teilzeit unterstützt. Externe Betreu-
ungseinrichtungen, die Frauen insbeson-
dere in nordischen Ländern eine freie Wahl
zwischen Erwerbstätigkeit und Nichter-
werbstätigkeit sowie Teilzeit- und Vollzeit-
beschäftigung ermöglichen, nahmen in
diesem Modell eine subsidiäre Position ein.
Dies spiegelt sich auch heute noch in
Deutschland und Österreich in geringen
Betreuungsquoten bei Kleinkindern und in
Halbtagsschulsystemen ohne umfassende
Nachmittagsbetreuung wider. Insbesonde-
re aufgrund von langen und teilweise un-
umkehrbaren Erwerbsunterbrechungen
sind die Beschäftigungsquoten von Frauen
in kontinentaleuropäischen Ländern trotz
der starken Zuwächse weiterhin deutlich
geringer als in den nordischen Ländern
und etwa den Niederlanden.4

Aufgrund der sinkenden Geburtenra-
ten, die teilweise auf die Nichtvereinbarkeit
von Familie und Beruf zurückgeführt wer-
den können,5 und der daraus resultieren-
den gesellschaftlichen Kosten (einschließ-
lich der Finanzierungsprobleme sozialer
Sicherungssysteme) fand in Deutschland in
der letzten Legislaturperiode ein Umden-
ken statt. Es manifestiert sich in einem ver-
stärkten Ausbau der Klein- und Schulkin-
derbetreuung sowie in einem neuen El-
ternzeitrecht, das die kontinuierliche Er-
werbsbeteiligung von Müttern fördert und
Männer stärker an Betreuungsaufgaben
beteiligt.

2.2 ATYPISCHE BESCHÄFTIGUNG

Vor dem Hintergrund steigender Erwerbs-
quoten insbesondere von Frauen haben
atypische Beschäftigungsformen in den
letzten 15 Jahren an Bedeutung gewonnen.
So stieg die Teilzeitbeschäftigung im EU-15-
Durchschnitt zwischen 1992 und 2007 von
14,2 % auf 20,9 %. Die Frauenteilzeitquo-
te stieg um ca. 8 Prozentpunkte auf heute
36,7 % (Eurostat 2008). Ein – wenn auch
weniger starker – Anstieg ist auch bei be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen zu
verzeichnen. Die Quote erhöhte sich im
gleichen Zeitraum von 11,2 % auf 14,8 %,
die Frauenquote liegt um etwa 1,5 Prozent-
punkte höher als die Männerquote (Euro-
stat 2008). Sowohl Teilzeitarbeit als auch
befristete Beschäftigungsverhältnisse en-

den häufiger in Arbeitslosigkeit oder Inak-
tivität als Vollzeitarbeit und unbefristete
Beschäftigung. Sie können somit zusätz-
lich zu den Erwerbsunterbrechungen auf-
grund von Betreuung zu instabilen und 
flexiblen Erwerbsverläufen beitragen (Euro-
pean Commission 2003, S. 131f.; Leschke
2008, S. 140f.; Schulze Buschoff/Protsch
2008, S. 56ff.). In welchem Maße atypische
Beschäftigungsverhältnisse Übergänge in
reguläre Jobs ermöglichen oder aber dauer-
haft suboptimale Beschäftigungsoptionen
mit höherem Risiko von Arbeitslosigkeit
und Inaktivität darstellen, variiert nicht nur
zwischen einzelnen Ländern, sondern auch
zwischen verschiedenen Arbeitsmarktgrup-
pen (O’Reilly/Bothfeld 2002).

Atypische Erwerbsformen wurden so-
wohl auf europäischer Ebene im Rahmen
der Europäischen Beschäftigungsstrategie
als auch in einzelnen Ländern aktiv durch
Steueranreize, (De-)Regulierungsmaßnah-
men und verschärfte Arbeitswiederaufnah-
mekriterien befördert. In Deutschland bei-
spielsweise führten Maßnahmen wie die
Neuregelung der Minijobs und die Ein-
führung der Ich-AGs (heute: Gründungs-
zuschuss) zu mehr geringfügiger Beschäfti-
gung und mehr Solo-Selbstständigkeit mit
fehlendem oder eingeschränktem Versiche-
rungsschutz bei gleichzeitigem Rückgang
der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung (Bundesagentur für Arbeit 2006;
2007).Auch wird Teilzeitbeschäftigung wei-
terhin als adäquate Lösung für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf dargestellt
und in dieser Funktion – häufig aufgrund
fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen
– fast ausschließlich von Frauen ausgeübt.

Bei Frauen kumulieren verschiedene
Risiken, die zu flexiblen Erwerbsverläufen
führen können. Diese flexiblen Erwerbs-
verläufe haben aufgrund der Ausrichtung
der Sicherungssysteme auf das sogenannte
Normalarbeitsverhältnis insbesondere in
kontinentaleuropäischen Ländern negative
Folgen für die soziale Absicherung der be-
troffenen Gruppen.6

3
Alterssicherungssysteme

3.1 TRENDS IN DEN RENTEN-
SYSTEMEN

Die Mehrheit der europäischen Länder hat
in den letzten Jahren ihre Alterssicherungs-

systeme reformiert. Dabei stand meist die
finanzielle Nachhaltigkeit im Vordergrund.
Unabhängig von der Reichweite der einzel-
nen Reformen lassen sich gemeinsame
Trends erkennen: In der GRV (erste Säule)
fand vielfach eine stärkere Verknüpfung
zwischen Beiträgen und Leistungen statt,
während gleichzeitig die betriebliche Al-
tersvorsorge (zweite Säule) und die indivi-
duelle Zusatzversicherung (dritte Säule)
gestärkt wurden. Dies erschwert eine Um-
verteilung innerhalb des Systems. Ein wei-
terer Trend ist die Abschaffung oder starke
Einschränkung der Hinterbliebenenrenten
zugunsten stärker individualisierter Syste-
me. Abgeleitete Hinterbliebenenleistungen
sind nicht nur kostenintensiv, sondern sie
setzen auch Negativanreize für eine Arbeits-
marktbeteiligung. In Deutschland spielen
sie trotz der Reformen des Jahres 2001
noch immer eine wichtige Rolle (Klammer
2005, S. 352f.).

Die Reformen der letzten Jahre führten
in fast allen Ländern, Deutschland einge-
schlossen, zu Leistungseinbußen für Ge-
ringverdiener.7 Eine Ausnahme bildet das
Vereinigte Königreich. Verbesserungen für
Geringverdiener sind auf die Einführung
einer zusätzlichen Staatsrente (state second
pension) je nach Einkommen variieren-
den Lohnersatzraten sowie auf eine Er-
höhung der Mindesteinkommensgarantie,
jetzt pension credit, zurückzuführen (OECD
2007b, S. 66f.). Laut Berechnungen des 
EU-Ausschusses für Sozialschutz (Social

4 Die Beschäftigungsquoten von Frauen liegen in
den kontinentaleuropäischen Ländern zwischen
55,7 % in Belgien und 65,7 % in Österreich. In den
nordischen Ländern liegen sie zwischen 70 % in
Finnland und 74,4 % in Dänemark (Eurostat
2008). 

5 In Europa existiert heute ein positiver Zusammen-
hang zwischen Beschäftigungsquoten und Gebur-
tenraten (OECD 2007a, S. 35f.).

6 So zeigen die Daten der Studie „Altersvorsorge in
Deutschland“ (AVID) 2005 einen klaren Zusam-
menhang zwischen Erwerbsbiografien und Alters-
einkommen. Je mehr Jahre eine Person Vollzeit 
gearbeitet hat, umso höher sind die projizierten
Rentenanwartschaften. Eindeutig negative Zusam-
menhänge ergeben sich hingegen zwischen ge-
ringfügiger Beschäftigung und Alterseinkommen,
Zeiten der Arbeitslosigkeit und Alterseinkommen
sowie längeren Kindererziehungszeiten und Alters-
einkommen (Riedmüller/Willert 2008, S. 11f.). 

7 In Deutschland lagen die Rentenansprüche eines
Arbeitnehmers mit vollständiger Karriere und der
Hälfte des durchschnittlichen Einkommens vor den
Reformen leicht unterhalb des OECD-Durch-
schnitts von 40 % des durchschnittlichen Net-
toeinkommens und nach den Reformen bei 32 %
(OECD 2007b, S. 128f.).
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Protection Committee 2006, S. 22f.) wer-
den die Reformen (in ca. einem Viertel der
EU-27-Länder) die Nettolohnersatzraten
von Personen mit Erwerbsunterbrechun-
gen (definiert als Erwerbsbiografie mit 30
von 40 Erwerbsjahren) stärker senken als
jene von Personen ohne Erwerbsunterbre-
chungen. Im Großteil der EU-27-Länder
sind die Reformfolgen für beide Gruppen
vergleichbar – allerdings basierend auf ei-
nem niedrigeren Ausgangsniveau für Per-
sonen mit Erwerbsunterbrechungen.

3.2 DIE ERSTE STAATLICHE SÄULE

In der ersten Säule bewirken einerseits
Mindestbeitragszeiten und andererseits die
Koppelung des Rentenniveaus an Beitrags-
zeiten und die Höhe des Arbeitseinkom-
mens Unterschiede im Leistungsniveau
zwischen flexibel Beschäftigten und „Nor-
malarbeitnehmern“.

Die deutsche Rentenformel in der GRV
orientiert sich beispielsweise stark an der
Dauer der vorherigen Erwerbstätigkeit und
an der Höhe des versicherungspflichti-
gen Erwerbseinkommens, was dazu führt,
dass die durchschnittlichen eigenständigen
Renten von Frauen in Westdeutschland
2004 nicht einmal halb so hoch wie die von
Männern waren. In Ostdeutschland lagen
sie bei zwei Dritteln. Trotz des Anstiegs der
Erwerbsbeteiligung von Frauen waren in
dieser Hinsicht in Westdeutschland seit den
1960er Jahren aufgrund der starken Ver-
breitung der Teilzeitbeschäftigung von
Frauen keine Verbesserungen zu beobach-
ten (Klammer 2005, S. 349).

3.3 MINDESTBEITRAGSZEITEN UND
KOPPELUNG VON BEITRAGSZEITEN
UND RENTENHÖHE

Bereits die Mindestbeitragszeit, die den Zu-
gang zu Rentenversicherungssystemen be-
stimmt, kann in einer Reihe von EU-Län-
dern ein Problem für Personen mit Er-
werbsunterbrechungen darstellen. So lie-
gen die Mindestbeitragszeiten in neun
Ländern bei mindestens 15 Jahren, in drei
weiteren bei zehn Jahren. Bei der zweiten
Gruppe handelt es sich ausschließlich um
mittel- und osteuropäische Mitgliedslän-
der sowie südeuropäische Länder (MIS-
SOC 2008a).8 Außerdem werden volle Ren-
ten häufig erst bei vergleichsweise langen
Beitragszeiten gezahlt. Dies gilt auch für
Länder mit relativ kurzen Mindestbeitrags-
zeiten wie Deutschland. In den meisten

Ländern werden bestimmte Arten der Er-
werbsunterbrechung für die Rentenberech-
nung als Beitragszeiten gewertet. Beispiele
sind kurzfristige Arbeitslosigkeit, Eltern-
zeit, aber in einigen Fällen auch Kinderer-
ziehung, die über die Elternzeit hinausgeht,
Krankheit oder Weiterbildung.9 Problema-
tisch für die Rentenhöhen ist allerdings,
dass diese Zeiten häufig nur auf der Basis
von Mindestbeiträgen einbezogen werden
(Europäische Kommission 2004, S. 91ff.).

Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass Gutschriften (insbesondere für die Be-
treuung von Kindern) geschlechtsneutral
gewährt werden und keine Negativan-
reize zur Arbeitsbeteiligung setzen, da sie 
sonst die geschlechtertypische Arbeitstei-
lung weiter befördern und sich negativ auf
die Karrieren von Frauen auswirken kön-
nen. Das deutsche und schwedische Bei-
spiel können hier positiv hervorgehoben
werden, da die Gutschrift nicht an eine 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit ge-
knüpft ist. In Deutschland werden die Ent-
geltpunkte für die Kindererziehung und
die Entgeltpunkte aus einer Beschäftigung
bis zur Beitragsbemessungsgrenze addiert
(BMFSFJ 2002, S. 26, 27).10 In Schweden
kann für maximal die ersten vier Lebens-
jahre eines Kindes zwischen drei Optionen
bei der Aufstockung von Beiträgen gewählt
werden: Beiträge basierend auf 75 % der
Durchschnittseinkommen aller Versicher-
ten, Beiträge basierend auf 80 % des indi-
viduellen Einkommens im Jahr vor der Ge-
burt des Kindes oder Inanspruchnahme ei-
nes festgelegten Zuschlags (Ståhlberg et al.
2005, S. 66; Palmer 2001, S. 7).

3.4 KOPPELUNG VON ARBEITS-
EINKOMMEN UND RENTENHÖHE

Um angemessene Renten für flexibel Be-
schäftigte mit potenziell geringeren oder
unstetigen Erwerbseinkommen zu garan-
tieren, bieten sich Grund- oder Mindest-
rentensysteme an. Sie existieren nur in ei-
nigen europäischen Ländern. Zudem un-
terscheiden sich die Leistungen stark in der
Höhe, weshalb sie in manchen Ländern
nicht armutvermeidend wirken. Üblicher-
weise werden sie von beitragsbasierten
Zusatzsystemen begleitet (MISSOC 2008b).
In den nordischen Ländern und in den
Niederlanden existieren universelle steuer-
finanzierte Systeme, die auf dem Wohn-
sitzprinzip beruhen und keine Nachteile
für flexibel Beschäftigte beinhalten. Die
Grundrente im Vereinigten Königreich be-

schränkt sich auf abhängig Erwerbstätige
und Selbstständige und wird nur ausge-
zahlt, wenn eine Mindestanzahl von Bei-
tragsjahren geleistet wurde. Der volle Be-
trag, der nicht armutvermeidend ist, wird
nur bei einer sehr hohen Beitragszeit aus-
gezahlt, wobei allerdings Kinderbetreuung,
Pflege und Arbeitslosigkeit angerechnet
werden (MISSOC 2008b). Die Mindestren-
te in Belgien benachteiligt flexibel Beschäf-
tigte, da sie nur gewährt wird, wenn ein
Individuum mindestens zwei Drittel der
Karriere vollzeitbeschäftigt war. Außerdem
hängt die Leistungshöhe von der Anzahl
der gearbeiteten Jahre ab (Peeters et al.
2007, S. 134f.).11 Das belgische und das bri-
tische Beispiel zeigen, dass die Wirksamkeit
von Grundsicherungselementen stark von
ihrer Ausgestaltung abhängt.

Die Rentensysteme unterscheiden sich
sowohl in der Höhe der Lohnersatzraten
als auch im Ausmaß der (linearen) Koppe-
lung an das vorangegangene Erwerbsein-
kommen. Dementsprechend ist auch der
Bedarf für etwaige Zusatzregelungen zur
Aufwertung von Renten von Geringverdie-
nern/flexibel Beschäftigten unterschiedlich
gelagert (European Commission 2006a,
S. 142). Im Folgenden werden einige dieser
Zusatzregelungen beschrieben. In Deutsch-
land werden beispielsweise die Rentenan-
wartschaften von Teilzeitbeschäftigten mit
unterdurchschnittlichem Verdienst und
Kindern bis zum zehnten Lebensjahr auf
maximal 100 % des Durchschnittseinkom-
mens aufgewertet (BMFSFJ 2002, S. 28f.).
Auch in Spanien und Griechenland wird
Teilzeitbeschäftigung bei der Rentenberech-
nung anteilig höher bewertet (European
Commission 2006a, S. 176 u. 180f.). In Bel-
gien gibt es ebenfalls eine Aufwertungs-
möglichkeit, die allerdings nur in sehr spe-
ziellen Fällen (z. B. Teilzeit zur Arbeits-
umverteilung) zum Tragen kommt und so

8 Im Vereinigten Königreich gilt eine zehn- bis elf-
jährige Beitragszeit für die Grundrente (MISSOC
2008a).

9 Länderbeispiele für die Regelungen zu den einzel-
nen Erwerbsunterbrechungen werden in MISSOC
(2008a, S. 20f.) aufgeführt.

10 Eine längere Nichtbeschäftigung (mehr als drei Jah-
re) aufgrund von Kindererziehung wirkt sich wei-
terhin sehr negativ auf die GRV-Anwartschaften
aus (Riedmüller/Willert 2008, S. 20).

11 42 % der weiblichen vormaligen Arbeitnehmer
hatten keinen Anspruch auf die garantierte Min-
destpension, während dies nur bei 3 % der männ-
lichen Arbeitnehmer der Fall war (Peeters et al.
2007, S. 135).
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4
Arbeitslosenleistungen 

Die folgenden Grundprinzipien von Ar-
beitslosenversicherungssystemen (ALV)
können atypisch Beschäftigte und Perso-
nen mit Erwerbslücken beim Zugang zu
oder bei der Höhe von Arbeitslosenversi-
cherungsleistungen benachteiligen: Ein-
kommens- oder Stundenschwellenwerte,
Anwartschaftszeiten14 (Mindestbeitrags-
zeiten innerhalb einer bestimmten Refe-
renzperiode), starke Äquivalenz zwischen
vormaligem Lohn und Leistungshöhe15

und die Koppelung der Dauer der Leis-
tungsauszahlung an die vorherigen Bei-
tragszeiten.

Eine Studie im Auftrag der General-
direktion Beschäftigung der Europäischen
Kommission kommt basierend auf einer
Analyse der Grundprinzipien von ALV-
Systemen zu dem Schluss, dass ein adäqua-
ter und gleichwertiger Zugang zu ALV-
Leistungen für atypisch Beschäftigte (Teil-
zeitbeschäftigte, befristet Beschäftigte und
Selbstständige) in den EU-15-Ländern stark
variiert. So liegt der Deckungsgrad für aty-
pisch Beschäftigte mit unter 30 % in den
südeuropäischen Ländern (mit Ausnahme
Spaniens) sehr niedrig, während er in den
nordischen Ländern (sowie Österreich,
Luxemburg und den Niederlanden) 70 %
übersteigt (Alphametrics Ltd. 2005, S. 42f.).

Betrachtet man den Zugang von aty-
pisch Beschäftigten zu Arbeitslosenleistun-

sein (European Commission 2006a, S. 222).
Auch in Belgien gab es in dieser Hinsicht
Verbesserungen. Allerdings können flexi-
bel Beschäftigten dennoch bei der Leis-
tungshöhe Nachteile entstehen, wie Peeters
et al. (2007, S. 139) für befristet Beschäftig-
te zeigen. Insgesamt variiert der Deckungs-
grad von Betriebsrenten in EU-27-Ländern
deutlich.12

Umverteilungsspielräume sind bei Be-
triebsrenten und privater Vorsorge deutlich
geringer, da im Gegensatz zu staatlichen Al-
terssicherungssystemen Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Kindererziehungszeiten
seltener berücksichtigt werden (Eurofound
2005, S. 47). Es gibt in dieser Hinsicht 
allerdings auch positive Beispiele. In Est-
land, Ungarn, Lettland, Polen, der Slowakei
und in umfassendem Maße in Schweden,
wird zumindest ein Teil der Erwerbsunter-
brechungen auch bei den Betriebsrenten
als Beitragszeiten angerechnet (Social Pro-
tection Committee 2008, S. 35f.). Bei der
deutschen „Riesterrente“ profitieren Perso-
nen mit Kindern und Geringverdiener
stärker von der staatlichen Förderung als
andere Gruppen (Riedmüller/Willert 2008,
S. 51f.).

Ein weiteres Problem stellt insbeson-
dere bei den Betriebsrenten die Portabilität
von Rentenansprüchen dar, die häufig von
befristet Beschäftigten, teils aber auch von
anderen Erwerbsunterbrechern oder Job-
wechslern nicht in Anspruch genommen
werden kann. Einige Länder (z. B. Däne-
mark, die Niederlande und das Vereinigte
Königreich) haben die Portabilität von Be-
triebsrenten in den letzten Jahren verbes-
sert, um die Mobilität der Beschäftigten
nicht zu behindern, und auf Europäischer
Ebene gibt es Vorschläge für eine Richtlinie
(European Commission 2006b, S. 12). In
Deutschland existieren trotz Verbesserun-
gen mit der Rentenreform von 2001 mit
Mindestbeschäftigungszeiten von fünf Jah-
ren und einem Mindestalter von 30 Jahren
noch immer strenge Anspruchskriterien
bei den Betriebsrenten.13

Wie schwerwiegend sich Sicherungs-
lücken in der zweiten und dritten Säule auf
die Absicherung flexibel Beschäftigter aus-
wirken, hängt wesentlich vom Gewicht der
staatlichen Säule in der Alterssicherung ab.
Der Trend in Europa geht aber hin zu einer
Stärkung privater Sicherungselemente.

nur etwa 5 % der Teilzeitbeschäftigten be-
trifft (Peeters et al. 2007, S. 133f.).

Eine weitere Möglichkeit, die Renten-
leistungen von Teilzeitbeschäftigten aufzu-
werten, besteht darin, nur die besten Jahre
für die Berechnung der Renten zu nutzen.
Diese Regelung kommt unter anderem Per-
sonen zugute, die sowohl Voll- als auch
Teilzeit gearbeitet haben. Viele EU-Länder
haben diese Art der Berechnung allerdings
zugunsten eines Systems, das die Lebensar-
beitszeit zugrunde legt, abgeschafft oder
zumindest deutlich abgeschwächt (OECD
2007b, S. 56f.).

Eine Umverteilung zwischen hohen
und niedrigen Einkommen in beitrags-
basierten Systemen kann auch erreicht
werden, indem Leistungsbemessungsgren-
zen nicht aber Beitragsbemessungsgren-
zen, festgelegt werden. Dies ist beispiels-
weise in Schweden der Fall, allerdings sind
dort die Beiträge, die auf Löhne oberhalb
der Leistungsbemessungsgrenze zu entrich-
ten sind, geringer (Ståhlberg et al. 2005,
S. 67).

3.5 ZUSATZALTERSSICHERUNGS-
SYSTEME DER ZWEITEN UND 
DRITTEN SÄULE

Flexibel Beschäftigte sind häufig direkt
(Selbstständige oder geringfügig Beschäf-
tigte) oder, im Falle von zu geringen oder
unregelmäßigen Löhnen, indirekt von den
Zusatzalterssicherungen der zweiten und
dritten Säule ausgeschlossen. Peeters et al.
(2007) und O’Connell/Gash (2003) zeigen
dies in ihren Analysen zu Betriebsrenten
für befristet Beschäftigte in Belgien bzw.
Teilzeitbeschäftigte in Irland. Antolin (2008,
S. 12f.) bestätigt diese Ergebnisse für Syste-
me der privaten Vorsorge in acht OECD-
Ländern (darunter Finnland, Deutschland,
Irland und das Vereinigte Königreich). Teil-
zeitbeschäftigte (mit Ausnahme Deutsch-
lands) und Selbstständige sowie Gruppen
mit geringem Einkommen sparen weniger
häufig für Privatrenten als Vollzeitbeschäf-
tigte, abhängig Beschäftigte und Gruppen
mit höherem Einkommen. Eine Möglich-
keit, diese Diskriminierung zumindest bei
den Betriebsrenten aufzuheben, stellen ver-
pflichtende Betriebsrenten für alle Arbeits-
marktgruppen dar. So können beispiels-
weise in den Niederlanden schon seit 1994
Teilzeitbeschäftigte nicht aus den zusätzli-
chen Rentensicherungssystemen ausge-
schlossen werden, seit 2002 darf auch die
Länge des Vertrags kein Ausschlussgrund

12 Länder wie Spanien, Finnland, Luxemburg, Portu-
gal und Polen haben einen Deckungsgrad von un-
ter 10 %, während er in den Niederlanden und
Schweden bei über 90 % liegt (Social Protection
Committee 2008, S. 10f.).

13 Trotz deutlicher Zuwächse hatte 2003 nur jede
fünfte Frau gegenüber mehr als der Hälfte der
Männer in Westdeutschland einen Anspruch auf
eine Betriebsrente, was auch auf die Geschlechter-
unterschiede in der Verteilung auf Branchen und
Betriebe mit unterschiedlichen Größen zurückführ-
bar ist. Außerdem waren die Betriebsrenten von
westdeutschen Frauen deutlich geringer als die von
Männern (Klammer 2005, S. 356f.).

14 Bei den Anwartschaftszeiten für ALV-Leistungen
werden ähnlich wie bei den Rentenanwartschaften
in einigen Ländern Kinderbetreuungszeiten ange-
rechnet.

15 Die Äquivalenz zwischen Lohn und Leistungshöhe
ist in Ländern wie Deutschland aufgrund hoher
Leistungsobergrenzen vergleichsweise stark, wäh-
rend z. B. in Dänemark und den Niederlanden 
die Lohnersatzraten mit zunehmendem Einkom-
men sinken (Leschke 2008, S. 121f.; Schulze 
Buschoff/Protsch 2008, S. 61, 65). 

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-7-383 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 15:00:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-7-383


387WSI Mitteilungen 7/2009

gen (Versicherungsleistungen und nach-
rangige Leistungen) exemplarisch für Dä-
nemark, Deutschland, Spanien und das
Vereinigte Königreich – Länder, die sich in
der Ausgestaltung und Zielsetzung ihrer
Arbeitslosenleistungssysteme deutlich un-
terscheiden, – zeigt sich, dass Teilzeitbe-
schäftigte in allen vier Ländern deutlich sel-
tener Zugang zu Arbeitslosenleistungen
haben als Vollzeitbeschäftigte. Als beson-
ders problematisch erweisen sich Einkom-
mens- oder Stundenschwellenwerte, die in
einer Reihe von EU Ländern existieren
(MISSOC 2008a, S. 16). Mit Ausnahme des
Vereinigten Königreichs, in dem die An-
wartschaft nicht allein durch die Versiche-
rungsdauer, sondern gleichzeitig durch die
Einkommenshöhe bestimmt wird, weisen
deskriptive Ergebnisse auch auf Benachtei-
ligungen von befristet Beschäftigten beim
Zugang zu Arbeitslosenleistungen hin.
Allerdings sind die Unterschiede in den
Leistungsdeckungsraten von Beschäftigten
mit befristeten und unbefristeten Ver-
trägen weniger groß als zwischen Teilzeit-
und Vollzeitbeschäftigten (Leschke 2008,
S. 161f.). Während die absolute Leistungs-
höhe für Teilzeitbeschäftigte deutlich nied-
riger ist als für Vollzeitbeschäftigte, sind 
ihre Nettlolohnersatzraten in allen vier
Ländern deutlich höher (Leschke 2008,
S. 186f.). Es findet dementsprechend über
verschiedene Mechanismen (z. B. Pauschal-
leistungen in Großbritannien; in Deutsch-
land unter bestimmten Bedingungen Be-
messung des Arbeitslosengeldes nach dem
früheren Vollzeiterwerbseinkommen16) ei-
ne Umverteilung statt. Die Leistungshöhe
zwischen vormals befristeten und unbefris-
teten Arbeitnehmern unterscheidet sich in
Dänemark, Deutschland und im Vereinig-
ten Königreich kaum, wohingegen in Spa-
nien, wo der Anteil befristet Beschäftigter
besonders hoch ist, vormals befristet Be-
schäftigte deutlich niedrigere Leistungen
beziehen (Leschke 2008, S. 189f.). Dies kann
unter anderem, insbesondere bei häufigen
Wechseln zwischen befristeter Beschäfti-
gung und Arbeitslosigkeit, durch das Ver-
fehlen der Mindestversicherungszeiten für
ALV-Leistungen erklärt werden. Die Leis-
tungen in der nachgelagerten Arbeitslosen-
hilfe erfolgen pauschal und auf deutlich
niedrigerem Niveau.

Während die Reformen des nieder-
ländischen Arbeitslosenversicherungssys-
tems17 Ende der 1980er und Anfang der
1990er Jahre explizit zum Ziel hatten,
flexibel Beschäftigte (und insbesondere

Teilzeitbeschäftigte) besser zu integrieren 
(Koopmans et al. 2005, S. 365f.), zielte in
Dänemark, Deutschland, Spanien und dem
Vereinigten Königreich kaum eine Reform
der letzten 15 Jahre explizit auf atypisch
Beschäftigte. Im Gegenteil, einige der Re-
formschritte, die auf die finanzielle Nach-
haltigkeit der Systeme ausgerichtet waren,
haben die Versicherungssituation atypisch
Beschäftigter weiter verschlechtert. Bei-
spiele sind etwa die Abschaffung der Ar-
beitslosenhilfe in Deutschland, striktere
Anwartschaftszeiten für Arbeitslose z. B. in
Dänemark, Deutschland und Spanien,
Schweden, Ungarn und Island sowie die
Verkürzung der Dauer von nicht-bedarfs-
geprüften Leistungen in Deutschland und
im Vereinigten Königreich.

5
Ausblick

Flexible Erwerbsverläufe mit Erwerbsun-
terbrechungen und Phasen atypischer Be-
schäftigung haben insbesondere aufgrund
der steigenden Erwerbstätigkeit von Frau-
en in den letzten Jahrzehnten an Bedeu-
tung gewonnen. Ihr Ausmaß variiert ab-
hängig vom institutionellen Kontext und
den vorherrschenden Normen und Werten
stark zwischen den europäischen Ländern.

In Abhängigkeit von den Leitprinzipien
der sozialen Sicherungssysteme gibt es be-
deutende Länderunterschiede in der Absi-
cherung flexibel Beschäftigter. Während
insbesondere die nordischen Länder, aber
auch die Niederlande mit ihren individua-
lisierten Versicherungssystemen, die ver-
gleichsweise großzügige erwerbsverlaufs-
unabhängige Mindestsicherungselemente
beinhalten, relativ gut auf flexible Erwerbs-
verläufe reagieren können, sind die stark
auf Äquivalenz setzenden Systeme der kon-
tinentaleuropäischen Länder bislang weni-
ger geeignet, die Risiken flexibel Beschäf-
tigter abzusichern.Vielmehr sind beispiels-
weise im deutschen System aufgrund des
noch immer hohen Anteils abgeleiteter
Leistungen nicht oder geringfügig beschäf-
tigte Ehepartner (üblicherweise Frauen)
häufig besser abgesichert als flexibel Be-
schäftigte.Abgeleitete Leistungen sind nicht
nur kostenaufwendig, da ihnen keine Bei-
tragseinnahmen gegenüberstehen, sondern
sie setzen zusammen mit steuerlichen Vor-
teilen aufgrund des Ehegattensplittings
gleichzeitig Anreize, auf eine reguläre Be-

schäftigung zu verzichten, und stärken so-
mit die traditionelle Rollenverteilung in
Paarhaushalten.

Wie kann es den kontinentaleuropäi-
schen Sozialversicherungsländern gelin-
gen, vor dem Hintergrund internationaler
Erfahrungen bessere Lösungen für die Ab-
sicherung flexibler Erwerbsbiografien zu
finden? Eine Einschränkung abgeleiteter
Leistungen und steuerlicher Vorteile für
Ehepaare würde Mittel freisetzen, die zu ei-
ner Stärkung umverteilender Elemente in
den sozialen Sicherungssystemen genutzt
werden und dazu beitragen könnten, fle-
xible Erwerbsverläufe besser abzusichern.
Gleichzeitig sollte der bereits eingeschla-
gene Weg, die Klein- und Schulkinderbe-
treuung zu verbessern, zügig weiter verfolgt
werden, um Eltern eine freie Wahl zwi-
schen Voll- und Teilzeitbeschäftigung und
bei der Dauer von Erwerbsunterbrechun-
gen zu erlauben. In diesem Zusammen-
hang sollten auch die Anreize für Männer,
sich stärker an Haushalts- und Betreu-
ungsaufgaben zu beteiligen, weiter gestärkt
werden. Ein gutes Beispiel in dieser Hin-
sicht sind die nichtübertragbaren „Väter-
monate“ im neuen deutschen Elterngeld-
recht, die weiter ausgebaut werden könn-
ten.

DiebisherigenBestrebungen in Deutsch-
land,die sozialen Sicherungssysteme an fle-
xible Erwerbsverläufe anzupassen, resul-
tierten in einer Reihe von Sonderregelun-
gen wie der Anrechnung von Beitragszeiten
bei Erwerbsunterbrechungen, der Aufwer-
tung von Beiträgen aus Phasen der Teilzeit-
beschäftigung oder der Aufwertung von
Arbeitslosenversicherungsleistungen für
bestimmte Gruppen von Teilzeitbeschäf-
tigten. Diese Regelungen sind teilweise in-
transparent. Und obwohl sie in einigen Be-
reichen zu Verbesserungen beigetragen ha-
ben, reichen sie nicht aus, die großen Un-
terschiede, etwa zwischen Männern und
Frauen, im Zugang zu und in der Höhe von
Renten- und Arbeitslosenversicherungsleis-
tungen auszugleichen. Einer der Gründe
dafür ist, dass die Aufwertung von Beiträ-
gen häufig nur auf der Basis von Mindest-
beiträgen erfolgt und sich, zumindest in

16 Mehr Informationen zu dieser Regelung in Klam-
mer/Leiber (2006, S. 288).

17 Die Anwartschaftszeiten wurden nach den Refor-
men in Abhängigkeit von Arbeitswochen und nicht
wie vorher von Arbeitstagen berechnet. Außerdem
wurden 1991 die Stundenschwellenwerte abge-
schafft.
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der deutschen Rentenversicherung, auf die
erste Säule des Sicherungssystems be-
schränkt.

Wie könnten also Handlungsempfeh-
lungen für die Bereiche Rentenversiche-
rung und Arbeitslosenversicherung aus-
sehen? In der ersten Säule der Rentenver-
sicherung könnten Grundsicherungsele-
mente weiter gestärkt werden. Diese sollten
aber als individualisierte Grundrente und
nicht, wie es momentan mit der deutschen
Grundsicherung der Fall ist, als bedarfsge-
prüfte, stigmatisierende Sozialhilfeleistung
gewährt werden. Wichtig ist auch, dass die
Grundrente in voller Höhe unabhängig
von der Art des vormaligen Beschäfti-
gungsstatus gewährt wird, da sie sonst, wie
etwa in Belgien, Ungleichheiten im Ar-
beitsleben reproduziert. Des Weiteren ist
insbesondere die weit verbreitete Stärkung
der zweiten und dritten Säule bei gleichzei-
tiger Stärkung der Äquivalenz zwischen
Beiträgen und Leistungen in der ersten
Säule problematisch. So beziehen Personen

mit kontinuierlichen Erwerbsbiografien
und stabilen (hohen) Einkommen nicht
nur höhere staatliche Renten, sondern pro-
fitieren auch stärker von den Leistungen
aus den Zusatzversicherungen. Reformen
in diesem Bereich könnten darin bestehen,
die Unternehmen zu verpflichten, betrieb-
liche Vorsorge unabhängig vom Erwerbs-
status anzubieten. Kurzfristige Erwerbsun-
terbrechungen könnten ähnlich wie in der
ersten Säule überbrückt werden und die
Portabilität von Betriebsrenten sollte deut-
lich verbessert werden.Auch die dritte Säu-
le könnte stärker verpflichtend gestaltet
werden, wobei eine finanzielle Unterstüt-
zung von Geringverdienern und Personen
mit Kindern wie bei der Riesterrente sinn-
voll erscheint.

In der Arbeitslosenversicherung sollten
insbesondere Stunden- oder Einkommens-
schwellenwerte abgesenkt oder abgeschafft
werden. Dies würde nicht nur die finan-
zielle Tragfähigkeit der Systeme erhöhen
und breiteren Gruppen den Zugang zu

Leistungen gewähren, sondern gleichzeitig
Arbeitgebern und Arbeitnehmern den An-
reiz nehmen, geringfügige Beschäftigung
anzubieten. Für befristet Beschäftigte er-
weisen sich insbesondere lange Mindest-
beitragszeiten innerhalb kurzer Referenz-
perioden als problematisch. Arbeitgeber,
die statt auf „hire-and-fire“-Politiken auf
interne Anpassung über Arbeitszeitkonten
oder Trainingsmaßnahmen setzen, sollten
finanziell und organisatorisch besser unter-
stützt werden. Demgegenüber könnte eine
Abgabe erwogen werden, die Arbeitgeber,
die exzessiven Gebrauch von befristeter Be-
schäftigung oder Zeitverträgen machen,
finanziell an den erhöhten Ausgaben für
Arbeitslosigkeit beteiligt. Individuelle Leis-
tungen der Arbeitslosenversicherung soll-
ten ausreichend lange und bevorzugt un-
abhängig von der vormaligen Beitragszeit
gewährt werden und frühzeitig mit aktiven
Maßnahmen, insbesondere der Unterstüt-
zung bei der Arbeitssuche, verknüpft wer-
den.
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